
 

Schulverband  Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg  
Moorrege 
 
 

Haushalt 
 

Vorlage Nr.: 0204/2021/SV/HH 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 23.02.2021 

Bearbeiter: Svenja Suhrau AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Verbandsversammlung Schulverband  Gemein-
schaftsschule Am Himmelsbarg  Moorrege 

17.03.2021 öffentlich 

 

Informationen über geringfügige Haushaltsüberschreitungen 2. Halbjahr 
2020 
 
Sachverhalt: 
Der Schulverbandsvorsteher ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben 
im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 
1.000,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung der Schulverbandsversammlung gilt in 
diesen Fällen als erteilt. Der Schulverbandsvorsteher ist verpflichtet, der Schulver-
bandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außer-
planmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 
 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2020 (Stand: 
22.02.2021) belaufen sich auf 1.814,88 €. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der geringfügigen überplanmäßigen Ausgabe ist durch die Deckungs-
reserve in Höhe von 1.000 € sowie durch Mehreinnahmen & Minderausgaben bei 
anderen Haushaltsstellen gewährleistet.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Information des Schulverbandsvorstehers nach § 4 der Haushaltssatzung für das 
2. Halbjahr 2020 (Stand 22.02.2021) wird zur Kenntnis genommen.  
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Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach dem 

Haushaltsplan (einschl. 

Nachtragshaushalt)

Anordnungs-       

soll
Mehrbetrag

davon bereits 

berichtet/ 

genehmigt

noch zu 

berichten
B e g r ü n d u n g

mit Sollveränderungen

€ € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8
20300.640000 Versicherungen / schadensfälle 3.000,00 3.367,36 367,36 367,36  0,00  genehmigt; Vorlage 0195/2020/SV/HH

20300.680000 Abschreibungen 11.600,00 11.600,77 0,77 0,00  0,77  Abschreibung der Sporthalle

28120.654000 Reisekosten / Dienstreisen
300,00 330,30 30,30 0,00  30,30  

Fahrtkostenerstattung Nutzung privater PKW 

Hausmeister für Botengänge

28120.6720000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Geest und Marsch Südh.
42.400,00 43.074,00 674,00 0,00  674,00  

Anteil der Verwaltungskosten an das Amt 

gestiegen

28120.672010 Kostenanteil an die Stadt Uetersen 7.400,00 7.536,67 136,67  0,00  136,67  Personalkosten für Fr. Inkis gestiegen

28121.620000 Verpflegungskosten 300,00 1.273,14 973,14 0,00  973,14  erhöhter Anteil BuT-Essen in der OGTS

29500.640000 Schülerunfall- & -haftpflichtversicherung 29.600,00 29.879,46 279,46 279,46  0,00  genehmigt; Vorlage 0195/2020/SV/HH

Gesamt 94.600,00  97.061,70  2.461,70  646,82  1.814,88  

1.814,88 Stand: 31.12.2020

Der Schulverbandsvorsteher ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 1.000,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung 

gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Schulverbandsvorsteher ist verpflichtet, die Schulverbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu 

informieren. 

des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege

Information des Verbandsvorstehers

für das  2. Halbjahrjahr 2020 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung
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Schulverband  Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg  
Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0205/2021/SV/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 23.02.2021 

Bearbeiter: Svenja Suhrau AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Verbandsversammlung Schulverband  Gemein-
schaftsschule Am Himmelsbarg  Moorrege 

17.03.2021 öffentlich 

 

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 31.12.2020 
 
Sachverhalt: 
Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit 
Stand vom 31.12.2020 im Verwaltungshaushalt auf 1.132,44 € und im Vermögens-
haushalt auf 156.454,23 €. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Haushaltsüberschreitungen können durch Minderausgaben bzw. Mehreinnah-
men gedeckt werden.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Schulverbandsversammlung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Ver-
waltungshaushalt in Höhe von 157.586,67 € zu genehmigen.  
 
 
 
 
 
__________________ 
Ringel 
 
 
 
Anlagen: 
Übersicht über die Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2020)  
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EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

Verwaltungshaushalt

28120.640000 Versicherungen / Schadensfälle /arbeitsmediz. Dienst 13.400,00 14.532,44 1.132,44 0,00  1.132,44  

Pflichtversicherungen (12.353,69 €), KSA (514,39 €) 

und arbeitsmedz. Dienst (1.664,36 €) - beim 

arbeitsmedz. Dienst sind Anteile aus 2019 enthalten

Summe 13.400,00  14.532,44  1.132,44  0,00  1.132,44  

1.132,44  Stand 31.12.2019

Vermögenshaushalt

20300.940003 Notausgangstüren 57.000,00 67.871,37 10.871,37 0,00 10.871,37
Betrag für Einbau Notausgangstüren höher als in 

2019 geplant

28120.935000 Erwerb von beweglichem Vermögen 52.000,00 54.349,15 2.349,15 0,00 2.349,15

Erwerb u.a. erweiterte 

Serverumgebung/Netzwerkkomponenten & 

Softwarelizenzen; Endgeräte für Home-Schooling

28120.940000 Baukosten Schulneubau 131.107,01 274.396,76 143.289,75  56,04  143.233,71

Planungskosten 150.632,31 €; Bauuntersuchungen 

12.471,36 €; Vermessung 2.273,60 €; 

Forstausgleichsverpflichtung 111.293,09 €

Summe 240.107,01 396.617,28 156.510,27 56,04 156.454,23

156.454,23 Stand 31.12.2019

Mehrbetrag
davon bereits 

genehmigt

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =

noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

Haushaltsüberschreitungen des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege

Bezeichnung der HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung
noch zu genehmigen

Soll nach dem Haushaltsplan 

(einschließl. Nachtrags-

haushalt und Sollver-      

änderungen) Anordnungssoll
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Schulverband  Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg  
Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0203/2021/SV/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 11.02.2021 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/ 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Verbandsversammlung Schulverband  Gemein-
schaftsschule Am Himmelsbarg  Moorrege 

17.03.2021 öffentlich 

 

Schulentwicklungsplan Kreis Pinneberg 
 
Sachverhalt: 
 
Nach § 48 des Schulgesetzes gehört es zu den Aufgaben des Schulträgers, die 
Schulentwicklungspläne aufzustellen und regelmäßig fortzuschreiben. Die Zahlen in 
() geben jeweils die Vorjahreswerte an.  
 
Seit dem Schuljahr 2014/2015 gibt es in Schleswig-Holstein nur noch ein zweigliedri-
ges Schulsystem mit Gymnasien und Gemeinschaftsschulen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Gemeinschaftsschule Moorrege ist zuständige Schule für die Gemeinden Moor-
rege, Heist, Holm, Haselau und Haseldorf. Zum Schuljahr 2020/2021 wurden 60 (80) 
Schüler/innen in den 5. Klassen in der Gemeinschaftsschule aufgenommen. Insge-
samt besuchten zum Stichtag der Schulstatistik am 14.09.2020 431 (451) Schü-
ler/innen die Gemeinschaftsschule Moorrege.  
 
Die Gesamtzahl der Schüler aus den verbandsangehörigen Gemeinden teilte sich 
wie folgt auf:  
 

Haselau   20 Schüler (19) 

Haseldorf   25 Schüler (27) 

Heist   42 Schüler (52) 

Moorrege   99 Schüler (99) 

Holm   38 Schüler (46) 

Gesamt 224 Schüler (243) 
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Die Anzahl der Schüler aus anderen Gemeinden setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Appen  57 Schüler  

Krempe    2 Schüler 

Groß Nordende   1 Schüler 

Elmshorn    2 Schüler 

Hamburg   1 Schüler 

Hetlingen  17 Schüler  

Uetersen  95 Schüler  

Pinneberg    5 Schüler  

Prisdorf    1 Schüler  

Wedel   9 Schüler  

Heidgraben    4 Schüler  

Tornesch    4 Schüler 

Neuendeich    5 Schüler  

Gesamt 203 Schüler   

 
Aktuell verteilen sich die Schüler auf folgende Klassenstufen: 
 

Jahrgangsstufen 
Stand: 14.09.2020 

 5   6 7 8 9 10 

Klassen  3   4 3 3  4  2 

Schüler 60 76 76 80 83 56 

 
 
Nachstehend die Entwicklung der Schülerzahlen der letzten 5 Jahre zum Beginn ei-
nes Schuljahres: 
 
Schuljahr 2016/2017 = 485 Schüler 
Schuljahr 2017/2018 = 458 Schüler 
Schuljahr 2018/2019=  457 Schüler 
Schuljahr 2019/2020 = 451 Schüler  
Schuljahr 2021/2022 = 427 Schüler 
 
Nachrichtlich die Gesamtschülerzahlen der verbandsangehörigen Grundschulen. 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

              

Grundschule Heist 96 98 95 97 105 100 96 

              

Grundschule Holm 130 131 122 126   126 121 122 

              

Grundschule Moorrege 166 170 185 172 169 171 176 

              

Grundschule Haseldorf 105 103 96 104 117 113 114 

              

Gesamt 497 502 498 499  517 505 508 

 
 
Es ist realistisch davon auszugehen, dass die Gemeinschaftsschule Am Himmels-



barg Moorrege 3-4 zügig bleibt. Laut Prognoserechnung des Kreises Pinneberg wird 
ab dem Schuljahr 2022/2023 mit steigenden Schülerzahlen gerechnet. 
 
 
 
Finanzierung: - entfällt -  
 
 
Fördermittel durch Dritte: - entfällt - 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Schulverbandsversammlung nimmt die Fortschreibung des Schulentwicklungs-
planes zur Kenntnis.     
 
 
 
 
__________________ 
    Ringel  
 
 
 





 

Schulverband  Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg  
Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0202/2020/SV/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 18.12.2020 

Bearbeiter: Susann Podschus AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Verbandsversammlung Schulverband  Gemein-
schaftsschule Am Himmelsbarg  Moorrege 

03.02.2021 öffentlich 

 

Neubau der Gemeinschaftsschule; hier: Effizienshaus 40 (KfW-
Förderung) 
 
Sachverhalt: 
 
In der weiteren Planung zum Neubau der Gemeinschaftsschule wurde u.a. die Wär-
meversorgung und das Thema Lüftung angesprochen. 
Zum Thema Wärmeversorgung wurde von Seiten der Planer deutlich gemacht, dass 
es aufgrund des Alters der Heizung (Baujahr1989; in Teilbereichen 2006/2007 er-
neuert) schwierig werden wird, den EnEF-Nachweis, der zum Bauantrag eingereicht 
werden muss, einzuhalten. Für die Einhaltung der EnEF-Vorgaben wird die Neuin-
stallation einer Wärmeversorgung unabdingbar sein. Die Kosten, die dadurch entste-
hen, wurden in der bisherigen Kostenschätzung jedoch nicht berücksichtigt. 
 
Das Thema Lüftung wurde in der Planungsgruppe nicht nur vor dem Hintergrund 
Corona diskutiert. Es ist allgemein bekannt, dass mit steigendem CO²-Gehalt in der 
Raumluft die Konzentration abnimmt. Da ein Stoß- oder Querlüften zum Teil nicht 
möglich ist (z.B. bei Regen oder Kälte) oder sich unangenehm (Zugluft) auswirkt, 
wurde in der Planungsgruppe über ein hybrides Lüftungssystem diskutiert. 
Bei einem hybriden Lüftungssystem wird die hauptsächlich natürliche Lüftung (me-
chanische Fensterlüftung) durch ein automatisiertes Lüftungssystem unterstützt. Vor-
teil an diesem Lüftungssystem ist, dass man Nutzungs- und Witterungsunabhängig 
ist, der CO²-Gehalt auf einem niedrigen Stand gehalten werden kann und man z.B. in 
den Sommermonaten die kühle Nachtluft zur Senkung der Raumtemperaturen nut-
zen kann (Nachtauskühlung) ohne Fenster offen stehen zu lassen und damit ggf. 
einen Einbruch zu riskieren.  
Die Corona-Pandemie hat dazu beigetragen, dass das Thema Lüftung noch wichti-
ger geworden ist.  
Vor dem Hintergrund „gutes Raumklima“, niedriger CO²-Gehalt und Corona spricht 
sich die Planungsgruppe für die Installation eines hybriden Lüftungssystems im Neu-
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bau der Schule aus. Auch diese Kosten wurden in der bisherigen Kostenschätzung 
nicht berücksichtigt. 
 
Im Planungsgespräch am 13.01.2021 wurde der Planungsgruppe durch den TGA-
Planer mitgeteilt, dass sich im Bereich der KfW-Förderungen einige Änderungen er-
geben haben, die sich ggf. auch positiv auf den Schulneubau der Gemeinschafts-
schule auswirken könnten. 
Die KfW-Förderung für sogenannte Nichtwohngebäude wurde im Bereich Effizienz-
haus 40 dahingehend geändert, dass ab 01.07.2021 Neubauten mit bis zu 22,5 % 
der Kosten der Kostengruppen 300 und 400 gefördert werden können. 
Erreicht werden könnte der Effizienzhaus 40 Standard, wenn folgende Maßnahmen 
im Neubau berücksichtigt werden: 
- der Einbau einer regenerativen Wärmeversorgung (z. B. einer Erdwärmepumpe) 
- der Einbau einer PV-Anlage 
- der Einbau einer Lüftungsanlage 
- ein höherer Dämmstandart in den Wand-, Decken- und Sohlaufbauten sowie der 
Verglasung (entsprechend den Vorgaben eines Effizienzhauses 40). 
 
Für die Planung des Neubaus der Schule hat sich die Planungsgruppe folgende Ziele 
gesetzt: 
1. möglichst nachhaltiges Bauen (dort wo es Sinn macht) 
2. lange möglichst reparaturfreie bzw. -arme Lebensdauer des Gebäudes 
3. niedrige Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungskosten für die Zukunft 
 
Die neu aufgelegte KfW-Förderung für das Effizienzhaus 40 kommt den Zielen und 
Wünschen der Planungsgruppe mit den Kriterien, die erfüllt werden müssen, daher 
sehr entgegen. Mehrkosten für eine neue Heizanlage, ein Lüftungssystem sowie der 
Installation einer PV-Anlage, deren Kosten in der bisherigen Kostenschätzung eben-
falls nicht berücksichtigt waren, könnten über die Förderung abgedeckt werden. Wei-
terhin könnten mit einer höheren Dämmung (hier sind in der Kostenberechnung 
ebenfalls nur die Standartkosten berücksichtigt) in der Zukunft die Energiekosten ge-
genüber einer „normalen“ Dämmung gesenkt werden. 
Aus den vorgenannten Gründen spricht sich die Planungsgruppe für die Errichtung 
des Schulneubaus als Effizienzhaus 40 aus und bittet die Schulverbands-
versammlung dem Vorschlag zu folgen. 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
 
 
 
Finanzierung: 
  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
 



Beschlussvorschlag: 
 
Die Schulverbandsversammlung beschließt: 
1. Der Schulneubau der Gemeinschaftsschule soll entsprechend den Kriterien 

der KfW-Förderung für ein Effizienzhaus 40 für Nichtwohngebäude geplant 
und entwickelt werden. 

2. Die Fördermittel sind entsprechend bei der KfW-Bank zu beantragen. 
 
 
 
 
 
 
________________ 
Ringel 
 
 
 
Anlagen: 
-/-  
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Schulverband  Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg  
Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0201/2020/SV/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 18.12.2020 

Bearbeiter: Susann Podschus AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Verbandsversammlung Schulverband  Gemein-
schaftsschule Am Himmelsbarg  Moorrege 

03.02.2021 öffentlich 

 

Neubau der Gemeinschaftsschule; hier: Beschluss zur Fassade 
 
Sachverhalt: 
 
Um in der Planung für den Neubau der Gemeinschaftsschule weiter voranzukom-
men, ist es notwendig, dass im Vorfeld einige planungsrelevante Entscheidungen 
getroffen werden.  
Ein planungsrelevanter Punkt ist die Gestaltung der Fassade, da diese, je nach Aus-
führung, erhebliche Auswirkungen auf die Statik hat. 
In der Planungsgruppe wurde eingehend über die verschiedenen Fassadenvarianten 
(Lärchenholzvariation oder Verblendmauerwerk) diskutiert und die Vor- und Nachtei-
le gegeneinander abgewogen. 
Als Anlage zur Vorlage wird eine Auflistung übersandt, in der die Punkte Lebensdau-
er, Vandalismusbeständigkeit, Baukosten, Nachhaltigkeit, Baukonstruktion, Bearbei-
tung des Materials und die Ästhetik der beiden Fassadenvarianten gegenübergestellt 
sind. 
Zu den Baukosten sei noch angemerkt, dass bei einer Fassadenfläche von ca. 2.230 
m² für das Verblendmauerwerk mit Herstellungskosten in Höhe von ca. 446.000 € bis 
624.000 €, zzgl. eventuellem Mehraufwand im Bereich der tragenden Außenwände, 
gerechnet werden muss. Für eine Lärchenholzschalung ergeben sich hingegen Bau-
kosten in Höhe von ca. 334.500 € bis 401.400 €. Hier ist kein Mehraufwand in den 
tragenden Außenwänden zu erwarten. 
Vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit, einer langen, reparaturfreien bzw. repara-
turarmen Lebensdauer sowie städtebaulichen Aspekten hat die Planungsgruppe die 
Vor- und Nachteile einer Lärchenholzschalung gegenüber einem Verblendmauer-
werk gegeneinander abgewogen und sich trotz der höheren Baukosten für eine Ver-
blendfassade entschieden. Die Mehrkosten können ggf. über die Fördermittel der 
KfW-Förderung abgedeckt werden. 
Die Planungsgruppe bittet die Verbandsversammlung ihrem Vorschlag für ein Ver-
blendmauerwerk zu folgen. 
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Zur Veranschaulichung sind dieser Vorlage Entwurfsbeispiele für Verblendmauer-
werk und Lärchenholzschalung beigefügt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
 
 
 
Finanzierung: 
  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Schulverbandsversammlung beschließt: 
Die Fassade für den Neubau der Gemeinschaftsschule soll in Verblendmauer-
werk/Lärchenholzschalung hergestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Ringel 
 
 
 
Anlagen:  
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Schulverband  Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg  
Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0207/2021/SV/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 26.02.2021 

Bearbeiter: Susann Podschus AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Verbandsversammlung Schulverband  Gemein-
schaftsschule Am Himmelsbarg  Moorrege 

17.03.2021 öffentlich 

 

Videoüberwachung auf dem Gelände der Gemeinschaftsschule 
 
Sachverhalt: 
Entsprechend dem Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 08.12.2020 soll-

te in Zusammenarbeit mit der Datenschutzbeauftragten und einer Sicherheitsfirma 

ein Konzept für die Videoüberwachung ausgearbeitet werden. Wie bereits in der vo-

rangegangenen Sitzung beschrieben, stellt der Datenschutz sehr hohe Anforderun-

gen an die Umsetzung einer Videoüberwachung an Schulen. Für die Überprüfung 

der Notwendigkeit ist eine Checkliste mit 29 Punkten für die Bewertung der Zweck-

mäßigkeit und Erforderlichkeit abzuarbeiten. Hier geht es in erster Linie darum, dass 

schriftlich dokumentiert wird: 

1. Warum/Aus welchen Gründen diese Maßnahme erforderlich ist? 

2. Welche anderen Mittel bereits ergriffen wurden? 

3. Ob die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen abgewogen wurden und 

ggf. deren Interessensvertretungen in die Planung eingebunden wurden? 

4. In welcher Form bzw. in welchem Umfang eine Überwachung stattfinden soll? 

5. Wie und in welcher Form die aufgezeichneten Daten gespeichert oder wieder 

gelöscht werden bzw. wer unter welchen Bedingungen Einsicht auf die Daten 

hat.  

Weiterhin muss der zu überwachende Bereich ausreichend Beschildert werden, da-

mit Betroffene vor Betreten des überwachten Bereiches darauf hingewiesen werden. 

Für die bauliche Umsetzung wurde Kontakt zum Planungsbüro SHT-Ingenieure auf-

genommen. Das Planungsbüro ist mit der TGA-Planung für den Neubau der Ge-

meinschaftsschule beauftragt und somit über die Örtlichkeiten und den geplanten 

Neubau informiert. 

Um eine ausreichende Überwachung des Schulgebäudes, wie auch der Mensa zu 

erreichen, sollten im Bereich der Mensa 7 Kameras und im Bereich des Schulgebäu-

des 14 Kameras installiert werden. Das Büro schlägt vor 2 Kamera-Recorder (1 x 

Mensa und 1 x Schule) einzusetzen, um die Leitungswege möglichst kurz zu halten.  
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Für eine entsprechende Installation müsste mit Kosten in Höhe von ca. 74.000,-- € 

brutto gerechnet werden. 

Die Weiterverwendung der 14 Kameras sowie des Schul-Kamera-Recorders im Neu-

bau ist grundsätzlich möglich. Hier muss dann jedoch mit Kosten für eine neue Lei-

tungsführung sowie dem Umbau gerechnet werden. Ggf. müssen zusätzliche Kame-

ras installiert werden, um alle Gebäudeseiten ausleuchten zu können. (Künftig nicht 

mehr 1 sondern 3 Baukörper) Die Kameras an der Mensa können auch nach dem 

Neubau unverändert in Betrieb bleiben. 

Neben der Prüfung zur Videoüberwachung hat die Schulverbandsversammlung be-

schlossen, dass ab Januar 2021 für 4 Wochen ein Sicherheitsdienst Kontrollgänge 

auf dem Schulgelände durchführen soll. 

Mit den Kontrollgängen wurde die Firma Security Ricke aus Uetersen beauftragt. Die 

Firma Security Ricke hat bereits diverse Schulen im Umkreis in der Objektüberwa-

chung. Unter anderem in Uetersen und Tornesch und ist daher mit den Problemen, 

die solche öffentlichen Einrichtungen mit sich bringen können, vertraut. Um einen 

aussagekräftigeren Zeitraum zu erhalten, wurde die Firma Ricke mit der Objektüber-

wachung für die Monate Januar und Februar beauftragt. In diesem Zeitraum wurden 

mehrfach Jugendliche vom Gelände verwiesen. Größere (kostenträchtige) Vandalis-

musschäden wurden auf dem Schulgelände jedoch nicht verzeichnet. Ein Abgleich 

mit den Kontrollgängen des Hausmeisters hat ergeben, dass gelegentlich Glas von 

zerschlagenen Flaschen auf dem Schulhof gefegt werden musste, an einem Tag di-

verse Mülleimer auf dem Schulhof lagen und ein Baumstamm vor die Eingangstür 

gelegt wurde. Die Vandalismusschäden, die verzeichnet wurden, fanden im Bereich 

der Sporthalle bzw. auf dem Plattenweg statt. 

 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
 
 
 
Finanzierung: 
  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Wird in der Sitzung erarbeitet. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Ringel 
 



 
Anlagen:  
 
Checkliste Datenschutz 
Überwachungsprotokoll Januar 
Überwachungsprotokoll Februar 
Protokoll Kontrollgänge Hausmeister 
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Für den Dienstgebrauch 
 
Checkliste für die Bewertung der Zweckmäßigkeit und Erforderlichkeit einer 
Videoüberwachung 
 
1. Besteht eine aktuelle Gefährdungslage? 

 

2. Auf welche Tatsachen, z.B. Vorkommnisse in der Vergangenheit, gründet sich diese? 

• Beschädigungen, 
• Vermüllungen, 
• Eigentumsdelikte 

 

3. Treten die Vorkommnisse wiederholt und in kurzen Abständen auf? 
 

 

4. Welchem Zweck soll die Videoüberwachung dienen? 

• Aufgabenerfüllung einer öffentlichen Stelle (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 LDSG) 
• Wahrnehmung des Hausrechts (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 LDSG) 

 
5. Wurde der Zweck, die Voraussetzungen und die Gründe der Videoüberwachung 

schriftlich festgelegt? 
 

6. Warum ist die Videoüberwachung geeignet, den festgelegten Zweck zu erreichen? 
 

7. Warum ist die Videoüberwachung erforderlich und warum gibt es keine milderen Mittel zur 
Zweckerreichung, die für das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen weniger einschneidend 
sind? (§ 14 Abs. 1 LDSG) 
 
Beispiele: 

• Verbesserte Beleuchtung 

• Verstärkte Streifenaktivität der Polizei 

• Änderung der Zugangsregelungen 

• Bauliche Maßnahmen 
• … 

 

8. Welche schutzwürdigen Interessen der Betroffenen haben Sie mit welchem Ergebnis in 
die Interessenabwägung einbezogen (insb. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, 
weiteres Schulpersonal)? (§ 14 Abs. 1 LDSG, EG 38 DSGVO) 
 

9. Welche Bereiche sollen überwacht werden? 

• öffentlich zugänglicher Raum (Eingangsbereich, Nebeneingänge, Zuwegung, 
Stellflächen für PKW und Fahrräder, nicht für den Schulbetrieb genutzte 
Bereiche) 

• Räume, deren Zugang auf einen bestimmten Personenkreis beschränkt ist 
(Schulhof, Schulgebäude, Lehrerzimmer, Klassenräume etc.) 
 

10. In welchem Turnus werden die Voraussetzungen geprüft und bewertet um ggf. die 
Überwachung zu beenden? 
 

11. Ist eine Beobachtung der Bilder auf einem Monitor ohne Aufzeichnung der Bilddaten 
ausreichend/möglich? 
 

12. Wenn nein, warum nicht? 
 

13. Sofern aufgezeichnet wird, wann werden die Aufnahmen gelöscht? 
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14. Wenn das Löschen nicht innerhalb von max. 72 Stunden erfolgt, begründen Sie bitte das 
spätere Löschen. 
 

15. Zu welchen Zeiten erfolgt die Videoüberwachung und wer hält sich üblicherweise zu 
dieser Zeit im überwachten Bereich auf? 
 

16. Wenn eine Videoüberwachung rund um die Uhr erfolgt, warum halten Sie sie für 
erforderlich bzw. warum kann sie nicht zeitlich eingeschränkt werden, z.B. auf außerhalb 
der Unterrichtszeit/des Schulbetriebs, das Wochenende oder die Nachtstunden? 
 

17. Werden bestimmte Bereiche der Überwachung ausgeblendet oder verpixelt? Wenn nein, 
warum nicht? 
 

18. Über welche Möglichkeiten verfügt die Videoüberwachungsanlage und welche hiervon 
sind für die Überwachung nicht erforderlich und ggfs. zu deaktivieren? 

• hinsichtlich der Ausrichtung, z.B. schwenkbar oder variabel, Dome-Kamera 

• bezüglich der Funktionalität, z.B. Zoomobjektive Funkkameras, Webcam, 
Audiofunktion 
 

19. Wurde geprüft, ob eine Datenschutzfolgenabschätzung nach Artikel 35 DSGVO 
erforderlich ist? 
 

20. Wenn nein, warum ist eine Folgenabschätzung nicht erforderlich? 
 

21. Wird auf die Videoüberwachung so hingewiesen, dass der Betroffene vor Betreten des 
überwachten Bereichs den Umstand der Beobachtung erkennen kann? (§ 14 Abs. 2 
LDSG i. V. m. Art. 13 DSGVO) 
 

   
 

22. Wird in dem Hinweis die verantwortliche Stelle mit Kontaktdaten genannt? 
 

23. Unter welchen Voraussetzungen wird Einsicht in die Aufnahmen genommen? 
 

24. Welche Personen sind zugriffsberechtigt/führen die Einsichtnahme durch? 
 

25. Wie erfolgt die Protokollierung der Einsichtnahme? 
 

26. Wurden die zugriffsberechtigten Personen auf das Datengeheimnis verpflichtet? 
 

27. Wurden die technisch-organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der Daten nach Artikel 
32 i. V. m. Artikel 25 DSGVO getroffen?  
 

28. Wurde ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten erstellt (Artikel 30 DSGVO) 
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29. Sind ggf. die Mitbestimmungsgremien (öPR, ggf. Schulkonferenz) zur geplanten 
Einführung der Videoüberwachung eingebunden worden? 





Wachbuch Security Ricke e.K. vertraulich

Seite 1 von 1

Datum Zeit Text / Vorkommnisse B Zeit B K Z A

103 01.02.21 15:50
103 02.02.21 17:25 Hausmeister und Reinigung vor Ort
103 03.02.21 18:00
103 04.02.21 18:55
103 06.02.21 17:00
103 07.02.21 18:00
103 07.02.21 18:06
103 08.02.21 15:50 3 Jugendliche auf dem Gelände.
103 09.02.21 17:30
103 10.02.21 18:55
103 11.02.21 17:10
103 12.02.21 16:10
103 13.02.21 17:17

103 14.02.21 16:00 Bürgermeister vor Ort
103 15.02.21 15:15
103 16.02.21 16:10 Reinigungskraft vor Ort
103 17.02.21 16:35
103 19.02.21 16:55 Lehrer im Objekt und Haupteingang offen
103 20.02.21 16:44

103 21.02.21 18:00

103 22.02.21 15:30
103 22.02.21 17:20
103 23.02.21 16:13
103 24.02.21 16:20 1 Fenster/Notausgang 1 Obergeschoss komplett offen
103 25.02.21 16:10

103 27.02.21 14:29 3 Jugendliche vom Gelände verwiesen
103 28.02.21 16:00

Id. Nr. FzO

7 Jugendliche verwiesen-5 von ihnen sind geflüchtet und 3 
wurden gestellt

2 kleine Kinder vom abgeschlossenen Fußballplatz verwiesen-
sind über den Zaun geklettert um Fußball zu spielen

3x Fenster auf kipp; 2x Licht an; 1x Notausgang komplett offen; 
Lehrkräfte vor Ort 

TOP Ö  11TOP Ö  11





Wachbuch Security Ricke e.K. vertraulich

Seite 1 von 1

Datum Zeit Text / Vorkommnisse B Zeit B K Z A

103 01.01.21 15:30
103 01.01.21 17:07
103 03.01.21 15:32
103 03.01.21 18:23
103 04.01.21 18:20
103 05.01.21 18:30
103 06.01.21 19:00 Schulleitung und Lehrer noch im Haus
103 07.01.21 20:00
103 08.01.21 20:24
103 09.01.21 17:26
103 11.01.21 15:10
103 12.01.21 18:00
103 13.01.21 18:50
103 14.01.21 16:00
103 15.01.21 20:00
103 16.01.21 16:30
103 16.01.21 21:50
103 17.01.21 16:00 6 Jugendliche verlassen Schulhof Richtung Turnhalle
103 18.01.21 16:37 Reinigung vor Ort
103 18.01.21 18:20
103 19.01.21 16:25
103 19.01.21 18:20 Personen in der Schule 
103 20.01.21 18:20
103 21.01.21 18:40
103 22.01.21 16:13
103 24.01.21 14:34
103 24.01.21 18:05
103 25.01.21 16:15

103 26.01.21 17:30
103 28.01.21 16:40
103 29.01.21 16:30 4 Kinder weggeschickt, 1x offene Fluchttür 
103 30.01.21 12:50
103 30.01.21 15:40 Diverse Jugendliche und Kinder vom Hof geschickt.
103 31.01.21 15:15
103 31.01.21 16:20 Frau mit 2x Kindern vom Schulhof geschickt 

Id. Nr. FzO

Putzkraft im Objekt, 2 Jugendliche vom Gelände verwiesen ohne 
Maske
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Schulverband  Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg  
Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0208/2021/SV/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 03.03.2021 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/ 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Verbandsversammlung Schulverband  Gemein-
schaftsschule Am Himmelsbarg  Moorrege 

17.03.2021 öffentlich 

 

Zwischenfinanzierung Schülerendgeräte 
 
Sachverhalt: 
 
Für die Anschaffung von Schülerendgeräten bietet die Gemeinschaftsschule den El-
tern eine Sammelbestellung an (siehe Anlage). Die Geräte werden im März 2021 
bestellt, und voraussichtlich im Mai 2021 an die Schüler/innen übergeben. 
 
Leider ist es nicht allen Eltern möglich, den vollen Betrag kurzfristig zu zahlen.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Für Eltern, die in Bezug von ALG II oder Wohngeld stehen, besteht die Möglichkeit 
einen Antrag auf Kostenübernahme beim Jobcenter zu stellen. Die Kostenübernah-
men durch das Jobcenter werden jedoch nicht kurzfristig zu Verfügung stehen. So 
dass hier der Schulverband evtl. in Vorleistung treten muss. 
 
Für eine Ratenzahlung wurde von Seiten der Verwaltung ein Vordruck (Anlage 2) 
ausgearbeitet. Aktuell liegen 11 Anträge vor.  
 
Die Bewilligung der Ratenzahlung erfolgt für Abgangsschüler bis 31.5.2021. Für alle 
weiteren Schüler muss die Ratenzahlung innerhalb von einem Jahr abgeschlossen 
sein. Wird eine Rate bis zur Ausgabe des Gerätes nicht gezahlt, wird das Gerät nicht 
herausgegeben.  
 
Für später nicht gezahlte Raten trägt der Schulverband das Risiko.    
 
 
 
Finanzierung: 
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Die Ausgabe erfolgt über die Hhst. 2810.9350, die Einnahmen über die Hhst. 
2810.15000. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 

- Keine -  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung beschließt die Zwischenfinanzierung der Schülerendge-
räte.   
 
 
 
__________________ 
   (Ringel) 
 
 
 
Anlagen:  
 

1. Sammelbestellung Schülerendgeräte 
2. Antrag Ratenzahlung 
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